hier mal ein par Stichpunkte, die ich mal so locker untereinanderschreibe.
Geordnet wird dann danach.
Moni, schneller ging es leider nicht, da Haus und die Familie auch Tribut gefordert haben.

Ich bitte alle, sich mal um die Namen zu kümmern und festzustellen, ob die noch weiter - gegen die Bürger Golzows - abstimmenden GV mit einem der Grundstücksbesitzer oder auch Wegerecht- bzw. Abstandsrecht- bzw. Kabelrechtptofiteure bis zum 3. Grad! verwand sind. (Also auch Onkel, Tanten, Cousinen, etc. - alles dann befangen).

Auch haben wir bisher einen fehler gemacht.

Wer hat denn schon einmal hinterfragt, wer in der Planungsgemeinschaft Havelland/ Fläming alles mitmacht (Zusammensetzung) und wie es dort mit den Befangenheiten aussieht. Wer arbeitet wo und ist mit wem verwand und wer vertritt daraus resultierend wessen Interessen? Auch wenn es nur unterschwellig ist.

 

Hier  die ersten Punkte ohne Bearbeitung:

 

Einsicht LUA Genehmigungsbescheid vom 13.03.2007 (Nr. 031.00.00/04) und beiliegend eine Ausfertigung des BBP:
 

- Anders als in der Auslage des BBP, liegt hier ein Wegeplan vor.

Zuwegungen zu den WEAs 7, 8, 9, und 10 von der B 102 geschaffen. Neue Zuwegungen direkt von Bundesstraße rechtmäßig?

Abstand dero.g. WEAs von der Bundesstraße unter 100 m! rechtmäßig?

 

- Umweltverträglichkeitsuntersuchung aus Dez. 2004 liegt vor. FFH-Pprüfung liegt nicht vor. Karte zur Untersuchung ohne Datum. 

Alle Karten mit unterschiedlichen Versionen von WEA- Anzahl und teilweise Stellort.

1. Version: Nur 11 Weas dargestellt.

2. Version: Positionen entgegen dem BBP und der version 1. anders dargestellt.

Die Karten der FFH verträglichkeitsuntersuchung und die Karten als Anlage der Genehmigung des LUA stimmen nicht überein (z.B. Stellplätze WEAs 6-10)

 

- Umweltverträglichkeitsprüfung wurde beantragt - soll im Ordner 5. vorhanden sein. Kein Ordner 5 mit dieser  Bezeichnung vorhanden. Letzte Ordner mit höchster Bezeichnung ist der Ordner 4c.

Deckblatt mit Bezeichnung " Umweltveträglichkeitsprüfung" im Ordner 4c ist vorhanden. Hinter dem v.g. Deckblatt nur FFH Umweltverträglichkeitsuntersuchung aus Mai 2006 vorhanden. Keine FFH- Prüfung zu 2004 und / oder 2006 auch nicht in anderen Ordnern vorhanden.

 

- Laut Punkt 5. Genehmigungsbescheid LUA dürfen die WEA nur max. 147 m hoch sein.

Im BBP 5. Auslegung (Plananlage) sind alle Anlagen mit 150 m ausgewiesen.

Beschreibung der Anlagen in der Prüfvorlage LUA 13 Anlagen mit 12 x 147 m und 1 x 138,5 m  (Nabe 100 m und 94 m).

 

- Punkt 1.2  Genehmigung: Eine Anlage hat 750 m Abstand zum nächsten Wohngebäude. Das wiederspricht de, Mindestabstand von 800 m (laut Weisung MUNR 24.05.1996).

 

- Laut Ausführungen des LUA durfen in der BRB Str. 50 in der nacht 40 d(B)A nicht überschriten werden.

In der Tabelle unter Punkt 4.4.1 werden die zulässigen Schallimmissionen  in Pernitz mit 45 d(B)A angegeben. Das ist ein Verstoß gegen die TA Lärm und ist nicht schlüssig mit den schriflichen Ausführungen. Maßhebliche Immisionswerte werden nicht eingehalten.

 

- In Punkt 1.2 wird erwähnt, dass die Bankbürgschaften für den Rückbau der WEAs nicht im LUA festgelegt werden, sondern in den einzelnen Verträgen mit den Verpächtern. Hier liegt ein Schreiben des Herrn Tacke an das LUA vom 31.08.2004 vor. Da alle - außer einer Ausnahme - Pachtverträge angeschlossen haben, wurde ein solcher Privat- Vertrag durch die BI geprüft. Dort sind keine Bankbürgschaften verzeicnet oder festgeschrieben. Festgeschrieben ist dort nur überaus allgemein, dass sich die Germania Windkraft GmbH für den Rückbau verpflichet. Die GW GmbH hat jedoch schon vor einiger Zeit die "Windpark Golzow GmbH" ausgegründet. Somit ist hier zu prüfen, wer denn nun Vertragspartner der Verpächter (auch Gemeinde Golzow) ist und wer rückbaut, bzw. den Rückbau und in welcher Höhe absichert. Es muss doch den Grundstückseigentümern eine Bankbürgschaft in Höhe des allgemeinen und gutachterlich festgestellten Rückbauwertes in 15 - 20 Jahren von ca. 180.000,00 - 250.000,000,00 € vorliegen. Der Gemeinde liegt nichts vor. Vom Antragsteller wurde darauf verwiesen, dass die Bürgschaften mit dem LUA vereinbart werden. das LUA sagt nun aus, dass jeder Verpächter selber vereinaren muss- auch die Gemeinde. Hier ist Gefahr für die Gemeinde im Verzug. Vor genehmigung eines Windparkes müssen die rechtlichen Aspekte für die Gemeinde durch das LUA geklärt und gesichert werden. Die anderen verpächter sind selber schuld. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Auch nicht vor Pfändung der Grundstücke und Häuser. 

Zum heutigen Zeitpunkt, sind es die Verpächter und in einem Fall der Herr Janetzki als Käufer eines Grundstückes. Durch die Ausnutzung von Internas wurde durch herrn Janetzki - als verantwortlichen der Germania WP GmbH ein WEA- Grundstück äußerst günstig erworben. Matürlich ohne den Verkäufer mitzuteilen, dass es bald 3000,00 €/ anno wert sein wird. Der Bürgermeister der Gemeinde Golzow hat - obwohl er wusste, dass dort eine WEA entsrehen soll, auf das Vorkaufsrecht der Gemeinde verzichtet und auch nicht ausgleichend den übervorteilten Verkäufer informiert. Warum auf das Vorkaufsrecht der gemeinde verzichetet wurde ist unklar. Laut gesetzgebung darf die gemeinde zwar keine "Insidergeschäfte" mit Grundstücken machen, jedoch ist ein Vorkaufsrecht kein Insidergeschäft. Es besteht ja laut Gesetzeskraft. Haben die anderen GV davon gewusst? Darf der BM auch alleine die Unterschrift geben? Was ist mit dem möglichen Schaden für die Gemeinde. Was ist mit möglichen Insidergeschäften des Herrn Janetzki, Was ist mit der möglichen Übervorteilung des Verkäufers?

 

- Baukosten 10.567.412,00 €, Rohbau 6.989.000,00 €

 

- Alle Anlagen müssen bis 14 Tage nach Genehmigung eingemessen werden. Ansonsten verfällt die Genehmigung.

 

- Punkt 2.6 der Genehmigung des LUA: Ein Wechsel in der Person des Bauherren und/ oder des Planers muss der Behörde (Bauaufsicht PM) unverzüglich (innerhalb 14 Tage) laut § 48+50 BRB BO anzuzeigen. Die Rolle der germania Windpark GmbH in Bezug der Ausgründung der "Windpark Golzow GmbH" ist hier zu prüfen. Alle vertraglichen und baurechtlichen Sachverhalte sind zu eruieren.

 

- Neben dem unzureichenden, rechtlich falschen und von allen anderen Plänen vorliegenden Wegeplan liegt auch der Kabelverlegeplan aus. 

Dieser Kabelverlegeplan und auch der Wegeplan lag bei der Auslage zum BBP nicht mit aus.

Im Kabelverlegeplan wie auch im Wegeplan sibnd ungereimtheiten verzeichet, da Abstandflächen nicht eingehalten werden und Rechte von dritten nicht beachtet werden. Einige Zustimmer haben ihre Einwilligungen - wegen Übervorteilung und Falschinformationen bereits zurückgezogen.

Auch liegen Kanel direkt an den Grundstücksgrenzen z.B. der Fa. Jans und/ oder WEA- Flächen ragen in die Grundstücke hinein. Diese Fam. hat bestimmt keine Zustimmung erteilt. Die betreffenden Familien sollten Anzeige erstatten, da bereits Wiederspruch eingelegt wurde.

 

- Da Gutachten für Baugrund und Gründung im Ordner 3A des Antrages auf Genehmigung des Windparkes an das LUA, ist vom 27.07.2004 und weist nur 10 Anlagen mit 2,3 MW und 1 Anlage mit 1,5 WM aus.

Es fehtlen hier die Gutachten für 2 Anlagen. laut BBP sollen 12 Anlagen mit 2 WM und eine mit 1m5 MW gebaut werden. Die Nachträge wurden kontrolliert. Es liegen keine Ergänzungen vor.Der Antrag ist somit unvollständig. Somit ist auch der BBP unvollständig, da diese 2 Anlagen dort ebenfalls fehlen.

 

- Im ordenr 4 f befindet sich der Umweltbericht miaus mai 2006. Es brfindet sicht dort und auch nicht in den anderen Ordnern eine FFH- Verträglichkeitsprüfung. Auch die Blattanzahl der Umweltberichte, die in der Übersicht ausgewiesen wurde, stimmt nicht mit der ausgelegten Blattanzahl überein. Es fehlen ein erheblicher Teil der Blätter. Was fehlt kann nicht eriuert werden, da es keine Unterpunkte in der Übersicht gibt.

 

- Die FFH- Verträglichkeitsuntersuchung 2006 wurde nicht mehr nach § 34/ 19c etc. (stand 30. Oktober 1998) durchgeführt. Dieser Text wurde gegenüber der FFH- Untersuchung Dez./ 2004 in der FFH- Untersuchung Mai/ 2006 gestrichen. In der FHH- Untersuchung Mai/ 2006 fehlt jeglicher rechtlicher Bezug!

 

- Laut BBP stehen die 3 WEAs 8, 9, 10 zu nahe an der Bundesstraße. Siehe hier - in Bezug Abstandkriterien - den Punkt 1.2. der Ausführungen des LUA. Somit wiederspricht sich die genehmigung auch in diesem Punkt selber. Auch der BBP ist somit hinfällig. Die durch das LUA benannte Formel zur Einhaltung von Abständen 150 m + Durchmesser müssen nicht nur zur Bundesstraße , sondern auch zum Wald und zu anderen Flächen/ Gebäuden eingehalten werden. In diversen Fällen werden die Abstandkriterien nicht eingehalten.

 

- Siehe Punkt 1.2 der Genehmigung des LUA:

Antrag an das LUA mit 2,3 MW je Anlage. Genehmigung durch das LUA mit max. 2,0 MW pro Anlage (+eine kleinere). Die durch den Antragsteller vorgelegten Anlagenparameter beziehen sich auf andere Anlagen, als die die nun - laut seiner eigenen (sich alle wiedersprechenden) Zeichnungen gebaut werden sollen.  Abgesehen davon, dass in der 5. Auslegung des BBP noch viel höhere Anlagen verzeichet werden.

Somit stimmen auch nicht mehr das Schallgutachten etc. mit der LUA- Genehmigung überein.

Die Schallwerte der genehmigten Anlagengrößen sind neu dem LUA vorzulegen und die Genehmigung auch hier zu überprüfen. Kleine Anlagen bedingen nicht zwangsweise einer verringerten Schallblast. wzbw.

Auch der BBP ist hier neu auszulehen und alle Gutachten auf die durch das LUA genehmigten Maximalgrößen zu ändern. In der Auslegung zum BBP wurden noch 12 Anlagen mit 2,3 MW und eine mit 1,5 MW - alle 150 m hoch - bezeichnet.

 

- Der Hinweis der einwendenden Bürger zum BBP, dass laut Waldgesetz die Abstandmaße nicht eingehalten werden, werden durch die Aussagen des LUA bestätigt und sogar noch verschärft. Die Vorgabe des LUA weist 150 m + Durchmesser der WEA aus.

Somit sind alle WEA auf Ihren Standort zu überprüfen un diese ggf. zu verschieben oder entfallen zu lassen.

Da die Anlagen selbst in den Genehmigungszeichnungen viel zu nahe an anderen Flächen stehen, ist auch die Genehmigung  des LUA zu überprüfen und die Stellorte zu ändern. Der Antrag ist mit rechtlich vollständigen Unterlagen neu einzureichen, zu prüfen und neu zu genehmigen.  

 

- Die FFH Verträglichkeitsuntersuchung aus Mai 2006 bezieht sich auf Ergebungen ab 1998 und in Bezug der Rastplätze 1993- 1997. Es sind neue Vorhanden, da der BI ja auch ein neues Gutachten der Vorgelschutzwarte vorliegt.

 

- Auf Seite 26 von 32 wird unter Punkt 3.2 gem. Einwand , ein ornitologisches Gutachten der UNB aus 2002 erwähnt. Laut Aussage des LUA werden hier keine Probleme für den Bau des Windparkes Golzow gesehen. 

Das zitierte Gutachten liegt nicht mit aus. Hier wird Wiederspruch erhoben, da das der BI vorliegende Gutachten der staatlichen Vogelschutzwarte im Auftrag des UNB, sich vollumfänglich gegen jeglichen Bau von WEAs in den betreffenden Gebieten ausspricht. Da hier wohl dem LUA ein unbekanntes Gutachten vorliegt und das der BI vorliegende Gutachten der LUA nicht vorliegt, ist die genehmigung zurückzuziehen, das dem LUA vorliegende Gutachten auszulegen und eine Prüfung des der BI vorliegenden Gutachtens durchzuführen.

 

- Der Antragsteller wiederspricht sich in seinem Antrag ständig selber. Unter Punkt 8 FFH- Untersuchung  spricht er von:

im Jahr 2006 - 140 - max. 145 m Höhe, als nicht erhebliche Überschreitung bei 2 m

im Jahr 2004 - 145 - max. 150 m Höhe, als überhaupt nicht erhebliche Überschreitung.

Es wäre für die Einwender zur Genehmigung wichtig zu wissen:

- wie hoch, welche Anzahl und wo etc. will nun der Antragsteller eigendlich bauen und welche Schallschutz- und bautechnischen Daten legt er zur Prüfung vor?

- welcher Windpark wird nun mit welchen Daten und welchen Auswirkungen von der UNB mit welchen Parametern genehmigt? Es Wiedersprechen sich alle Zeichnungen und Anträge (auch Bauanträge) inkl aller Daten erheblich. Welche Anlagen will der Antragsteller nun bauen? Was ist mit dem Gutachten des Vogelschutzes/ UNB?

 

- Bei der 5. Auslage des BBP (Bebauungsplanes) war die FFH- Verträglichkeitsuntersuchung aus mai/ 2006 nicht ausgelegt. Eine Prüfung - siehe auch vor - auch nicht.

 

- Am 21.02.2005 wurde ein Vorschuß von 23.061,00 € an das LUA bezahlt.Die Beantragung erfolgte bereits am 20.07.2004.

Wie stehen diese Sachverhalte in Zusammenhang mit dem Antrag zum FNP den Status des Wohngebietes 

in Pernitz in ein Mischgebiet zu ändern.

Laut Aussage der Antragsteller und auch des Bürgermeisters Golzow, hatten damals der Antrag zum FNP nichts mit dem Windpark zu tun. Diese Aussage ist eine amtliche, da in einer GV- Sitzung öffentlich verkündet. Der Beschluss wurde in einem engen zeitlichen Zusammenhang durch die GV gefasst. Nun ist eine Parallele ersichtlich.

Das Gebiet des nördlichen Pernitz wird vom LUA als Wohngebiet festgeschrieben und eine Ausnahme als Immissionsort angeordnet. Nach Festlegung LUA ist Pernitz ein "allgemeines Wohngebiet". In Höhe der Brandenburger Straße 50 dürfen somit nach TA Lärm in der Nacht nur

Wie es aus den Unterlagen ersichtlich wird, muss der Antragsteller für die Genehmigung LUA fast 100.000,00 € zahlen.

Laut Aussage der Antragsteller, sind die Windkraftanlagen nicht zu hören. 45 d(B)A könne 80 Grüneicher Bürger und Ihre Kinder krank machen. Gutachten können jederzeit eingesehen werden. WEAs erzeugen einen unterschwelligen Dauerton, der nicht mit kurzzeitig auftretenden Geräuschen verwechselt werden sollten. Auch wurde nicht der Summenschallpegel in GRüneiche in Bezug der Schallimmissionen der Agrargenossenschaft betrachtet. Das ist ein verstoß gegen die TA Lärm und alle anderen EU- Geseztgebungen (Schutz der Gutes Mensch). Die Agrargenossenschaft, die ca. 500 m von GRüneiche entfernt eine große Anlage betreibt, wurde schon ohne WEAs zur Einhaltung der Schallwerte gebeten.

Warum werden die Summenschallpegel nicht mit den wirklichen Daten untersucht und liegen dem LUA nicht zu Prüfung vollständig vor?  

Eine ergänzende Schallprognose aus Jan. + Febr. 2005 liegt auch vor. Jedoch bezieht sich diese auch nur auf Anlagen mit 2,3 MW. Wie gesagt, die müssen nicht leiser sein! Also Prüfung erforderlich.

 

- Schallgutachten ist aus 2002- und somit auf Grundlage der damaligen 8 oder 11 Anlagen. Ein Schallgutachten für 13 Anlagen mit den neuen Anlagentypen liegt den Unterlagen Genehmigung LUA nicht bei. 

Auch dem BBP lagen diese Unterlagen nicht bei. 

 

Die Adressen aller Eigentümer und aller sonstigen Wegerianer, Kabelianer, Abstandianer etc., die Geld erhalten haben - oder auch nicht, diskutieren wir am DO. Wir sollten hier nochmals in Bezug Befangenheit eruieren. Ich habe da ja keine Ahnung als Außerirdischer. 

Aber das Ding mit der WEA 13 - Herr Janetzki muss in 2004 gelaufen sein. Die WEa 13 muss auf jeden fall entfallen, da wir ansonsten das Ansehen unseres Ortes schädigen und das Ding auch stark nach Schweinerei riecht.

 

Nun habe ich den Rand dicht. Wieder ein Tag versaut mit dem Blödsinn. 

 

Bitte hier um intensive Mitarbeit und Information auch der Verpächter. Wie wir damals schon immer erzählt haben. ZUm Schluss bluten die Kleinen.

 

Gruß vom Berge

 

Wolfgang 

